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Rathaus Ahorntal
Sophienweg 2, 95491 Ahorntal, Tel. 09202/200,
Fax. 09202/1572, poststelle@ahorntal.bayern.de

Geschäftsleitung, Bauamt
René Adelhardt, Tel. 09202/970877-18,
rene.adelhardt@ahorntal.bayern.de

Einwohnermeldeamt, Standesamt, Tourismus, VHS,
Gewerberecht
Birgit Bauernschmidt, Tel. 09202/200,
birgit.bauernschmidt@ahorntal.bayern.de

Lea Tschampel, Tel. 09202/970877-19
lea.tschampel@ahorntal.bayern.de

Rita Wittmann, Tel. 09202/970877-11,
rita.wittmann@ahorntal.bayern.de

Gebühren, Beiträge, Hundesteuer, Friedhof Poppendorf
Beate Knauer, Tel. 09202/970877-17,
beate.knauer@ahorntal.bayern.de

Gemeindekasse, EDV
Patrick Schwarz, Tel. 09202/970877-15,
patrick.schwarz@ahorntal.bayern.de

Gemeindekasse, Versicherungen, Feuerwehren
Margarita Schneider, Tel. 09202/970877-12
margarita.schneider@ahorntal.bayern.de

Kämmerei, Steuern, Breitband
Dietmar Linhardt, Tel. 09202/970877-14
dietmar.linhardt@ahorntal.bayern.de

Rufbereitschaft Wasserversorgung
Tel. 0175 290 476 2

___ ___ ___

Hausarztpraxis Ahorntal
Dr. med. Michael Hofmann, Tel. 09202/833
Hohbaumweg 22, 95491 Ahorntal

Einkaufsmarkt Kirchahorn
Kirchahorn 55, 95491 Ahorntal, Tel. 09202/9719249

Grundschule Ahorntal
Kirchahorn 44, 95491 Ahorntal, Tel. 09202/445
sekretariat@gs-ahorntal.de

Kindergarten St. Burkard
Kirchahorn 56, 95491 Ahorntal, Tel. 09202/1793

ASB Kindertagesstätte Kirchahorn
Kirchahorn 66, 95491 Ahorntal, Tel. 09202/9718080,
kitakirchahorn@asb-jura.de

Grüngutcontainer vor der Kläranlage
jederzeit zugänglich

Alteisencontainer auf der Kläranlage

Öffnungszeiten:
Montag - Donnerstag:  8.00 Uhr - 15.00 Uhr 
Freitag:        8.00 Uhr - 11.00 Uhr

Sperrmüll
Anmeldung über die Online-Dienste des 
Landkreises Bayreuth oder über Sperrmüllkarte 
bei der Gemeindeverwaltung 

Impressum - Gemeinde Ahorntal 
 „Ahornblatt“

Die Mitteilungen und Nachrichten der 
Gemeinde Ahorntal erscheinen jeden 
zweiten Monat und werden kostenlos an 
alle erreichbaren Haushalte des 
Verbreitungsgebietes verteilt.

Herausgeber:
Erster Bürgermeister der Gemeinde 
Ahorntal, Florian Questel, Sophienweg 2, 
95491 Ahorntal

Druck und Verlag:
Novaconcept Schorsch GmbH, An der 
Weinbrücke 5, 95326 Kulmbach

Ansprechpartner Anzeigen:
Frau Bauernschmidt

Annahmeschluss:
13.03.2026

Öffnungszeiten

Montag 07:30 - 12:00 Uhr

Dienstag 13:00 - 16:30 Uhr

Mittwoch 07:30 - 12:00 Uhr

Donnerstag
07:30 - 12:00 Uhr

13:00 - 18:00 Uhr

Freitag 07:30 - 12:00 Uhr

RATHAUS
Ihre Ansprechpartner:
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W W W . P F E U F E R – E N E R G I E . D E 

werden Sie unabhängig von Öl oder Gas 

Pfeufer-Energie – Ihr Komplettpartner für  
nachhaltige Energielösungen 

Mehr Energie - aus einer Hand 

PV-Anlagen & Stromspeicher: 
Individuell geplant & KI-optimiert  

Notstromanlagentechnik: 
Notstrom für Ihre Sicherheit beim 
Stromausfall  

Elektromobilität: 
Kombination von Photovoltaik und  
E-Fahrzeugen 

Wärmepumpen & Klimatechnik: 
Planung, Auslegung und Montage 

Pfeufer-Energie GmbH 
Christanz 7a, 95491 Ahorntal 
Tel: +49 (0) 9202 97 09 707 
E-Mail: info@pfeufer-energie.de 

 

Unser Partner LAMBDA 
Wärmepumpen – Effizienz, die begeistert 
 
Setzen Sie bei Ihrer Heizlösung auf modernste 
Technologie: Die Lambda Wärmepumpen gehören zu 
den effizientesten Systemen am Markt und liefern 
höchste Leistungswerte – selbst bei extremen 
Temperaturen. 
 
✔ Herausragende Jahresarbeitszahlen (JAZ) 
✔ Besonders leise & langlebig 
✔ Intelligente Regelung für maximalen Komfort 
✔ Ideal für Neubau und Sanierung 
✔ PV – Überschussverwertung - WaƩgenau 
 

Förderfähig gem. BEG mit bis zu 70%  

Wir liefern: 



wer in diesen Tagen aus dem Fenster schaut, merkt 
schnell: Der Winter meint es dieses Jahr besonders 
gründlich. Viel Schnee, eisige Nächte und eine 
Landschaft, die aussieht, als hätte jemand das 
Ahorntal großzügig mit Puderzucker überzogen. 
Schön anzusehen – im Alltag aber durchaus heraus-
fordernd.

Unser Winterdienst ist derzeit im Dauereinsatz, oft 
zu Zeiten, zu denen andere noch schlafen oder 
gerade erst ins Bett gehen. Dass dabei nicht jede 
Straße gleichzeitig perfekt geräumt sein kann, hat 
nichts mit mangelndem Willen zu tun. Mit unseren 
vielen Ortsteilen, Höhenlagen und Nebenstraßen 
sind wir eben kein überschaubarer Parkplatz, son-
dern eine weitläufige Flächengemeinde. Unser Bau-
hof arbeitet engagiert, verantwortungsvoll und 
häufig an der Belastungsgrenze. Mehr ist manch-
mal schlicht nicht möglich – zumindest nicht über-
all zur selben Zeit. Rückmeldungen und Kritik neh-
me ich ernst, bitte aber zugleich um Verständnis für 
die Rahmenbedingungen.

Weniger frostig, dafür politisch bewegt, geht es 
nun auf die Kommunalwahl zu. In diesem Jahr wer-
den Gemeinderat, Bürgermeister, Kreistag und 
Landrat neu gewählt. Ich möchte mich an dieser 
Stelle ausdrücklich beim aktuellen Gemeinderat für 
die sehr gute, konstruktive und verlässliche Zusam-
menarbeit bedanken. In den vergangenen Jahren 
haben wir gemeinsam viel bewegt und wichtige 
Weichen für die Zukunft unserer Gemeinde 
gestellt.

Immer wieder höre ich aktuell auch Sorgen um die 
finanzielle Situation der Gemeinde. Diese Sorgen 
sind nachvollziehbar. Wir haben in den letzten Jah-
ren bewusst viel aufgearbeitet, was lange liegen 
geblieben ist. Wir hatten den Mut, notwendige Ent-
scheidungen zu treffen und Dinge anzupacken, 
statt sie weiter aufzuschieben. Jeder kennt es aus 
dem privaten Bereich: Projekte werden durch War-
ten selten günstiger. Im Gegenteil – frühzeitiges 
Handeln hilft oft, Kosten zu begrenzen und größe-
re Probleme zu vermeiden.

In diesem Zusammenhang möchte ich nochmals 
auf den Rathausneubau eingehen. Im Juni 2018 
haben die Bürgerinnen und Bürger in einem 
Bürgerentscheid mehrheitlich für einen Neubau 
gestimmt. Auf dieser Grundlage wurde das Projekt 
weiterverfolgt. Als ich 2019 Verantwortung über-
nommen habe, lagen bereits mehrere Entwürfe 
eines Architekten vor, der ohne vorherige Aus-
schreibung beauftragt worden war. Deshalb muss-
ten wir diesen Prozess zunächst beenden und das 
Projekt neu und sauber aufsetzen.

Die Entscheidung, den Neubau nicht im öffentli-
chen Baurecht, sondern privatrechtlich über einen 
Bauherrn auf Zeit umzusetzen, hat der Gemeinde 
erhebliche Kosten erspart. Zudem konnten viele re-
gionale und örtliche Firmen eingebunden werden. 
Die massive Preisexplosion in der Baubranche wäh-
rend der Coronazeit hat das Projekt dennoch ver-
teuert – eine Entwicklung, die alle Kommunen be-
troffen hat. Trotz allem bin ich überzeugt: Entstan-
den ist nicht nur ein Verwaltungsgebäude, sondern 
ein modernes Bürgerzentrum und ein Ort der Be-
gegnung. Der Sitzungssaal mit seiner technischen 
Ausstattung wird vielseitig genutzt und sehr gut 
angenommen. Alle wesentlichen Entscheidungen 
wurden im Gemeinderat offen diskutiert und meist 
einstimmig oder mit großer Mehrheit getroffen. 
Dieses Rathaus ist ein Gemeinschaftsprojekt von 
Gemeinderat, Verwaltung und Bürgermeister – 
dafür danke ich allen Beteiligten herzlich. Es ist ein 
Gebäude, das auch kommenden Generationen die-
nen wird.

Zum Schluss noch eine sehr erfreuliche Nachricht 
aus Freiahorn: Beim jüngsten Abstimmungstermin 
mit dem staatlichen Bauamt wurde uns bestätigt, 
dass die Finanzmittel für den Brückenneubau mit 
Radweg für dieses Jahr bereitgestellt sind. Die 
Maßnahme wird nun ausgeschrieben und soll noch 
in diesem Jahr umgesetzt werden. Mein Dank gilt 
hier auch unserem zweiten Bürgermeister Johan-
nes Knauer, der sich von Anfang an mit großem En-
gagement für dieses Projekt eingesetzt hat. Beson-
ders freut mich daran, dass damit ein Thema abge-
schlossen werden kann, das uns seit 16 Jahren 
begleitet.

Gleiches gilt für die Straßenquerung in Volsbach. 
Auch hier wird, aller Voraussicht nach, 2026 mit 
dem Bau begonnen. 

Wir haben in den vergangenen Jahren viel umge-
setzt. Dieser Weg war aus meiner Sicht der einzig 
richtige um unsere Gemeinde zukunftsfest zu 
gestalten. 

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
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Euer Bürgermeister 

Florian Questel



Aus Datenschutzgründen dürfen die 
Geburtstage, Goldenen Hochzeiten, 

Diamantenen Hochzeiten, sowie 
standesamtliche Mitteilungen nur mit 

schriftlicher Genehmigung der 
Betroffenen bekanntgegeben werden.

…zum Geburtstag

WIR GRATULIEREN
02.02. Neus Maria, 

Adlitz 12 78 Jahre

02.02. Haas Bernhard, 
Kirchahorn 51 74 Jahre

02.02. Fuchs Katharina, 
Oberailsfeld 18 73 Jahre

03.02. Dannhäußer Franz, 
Adlitz 50 83 Jahre

04.02. Persau Kunigunda, 
Reizendorf 21 91 Jahre

04.02. Kauper Alois, 
Vordergereuth 9 72 Jahre

06.02. Steinbrügger Heidrun,
Theresienweg 10, Kirchahorn 74 Jahre

10.02. Dannhäußer Barbara, 
Freiahorn 4 73 Jahre

11.02. Rudrof Irmgard, 
Hirtenanger 1, Kirchahorn 71 Jahre

21.02. Lenger Sylvia, 
Dentlein 26 ½ 73 Jahre 

21.02. Brendel Anton, 
Körzendorf 48 70 Jahre 

28.02. Rudrof Leonhard, 
Oberailsfeld 71 Jahre

02.03. Dressel Waldemar, 
Christanz 18 74 Jahre

03.03. Neus Franz, 
Adlitz 12 78 Jahre

03.03. Wickles Theresia, 
Christanz 13 78 Jahre

05.03. Hartmann Theresia, 
Körzendorf 10 76 Jahre

08.03. Ebert Uwe, 
An der Schule 10, Körzendorf 74 Jahre

09.03. Altkofer Rosmarie, 
Dentlein 26 79 Jahre

12.03. Zeilmann Franz,
 Körzendorf 62 77 Jahre

13.03. Herke Klaus, 
Volsbach 13 76 Jahre

15.03. Eckstein Burkhard, 
Adlitz 48 73 Jahre

19.03. Knauer Josef, 
Körzendorf 31 75 Jahre

21.03. Eckstein Anna, 
Adlitz 11 95 Jahre

24.03. Gerstacker Hannelore,
Christanz 5 78 Jahre

29.03. Brendel Helene, 
Körzendorf 63 71 Jahre

31.03. Brendel Anna, 
Pfaffenberg 13 70 Jahre

…den frischgebackenen Eltern und wün-
schen ihnen und den neuen Ahorntalern 
alles Gute!

Elli Hofmann, Volsbach

Die kleine Ahorntalerin bekam 
von unseren Jugendbeauftragten Jennifer 
Kaiser und  Alexander Brendel ein Willkom-
mensgeschenk und einen Gutschein, um ihm 
die ersten Tage und Wochen in unserer Ge-
meinde so schön wie möglich zu gestalten. 

Standesamtliche Meldungen

Eheschließungen:

13.12.25 Dorota Maria Nasiadko, 
  Pfaffenberg und Ingo Pinkert,   
  Großenkneten

Sterbefälle:

01.11.25  Betty Popp, Langweil

08.11.25 Sieglinde Hübner, Kirchahorn

11.11.25 Bernhard Kohlmann, Oberailsfeld

12.11.25 Maximilian Richter, Körzendorf

27.11.25 Stephan Thiem, Adlitz

11.12.25 Johann Herzing, Christanz

12.12.25 Margareta Rupprecht, Freiahorn

15.12.25 Burkhard Thiem, Pfaffenberg

22.12.25 Hildegard Brendel, Volsbach 

25.12.25 Margareta Schneider, Dentlein
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VERANSTALTUNGEN
Sa. 07.02. 20:00 Sportlerfasching des SV Kirchahorn in der Mehrzweckhalle Kirchahorn

Fr. 13.02. 19:00 Weiberfasching im Tanzcenter Stöckel in Poppendorf

Di. 17.02. 14:00 Kinderfasching der Feuerwehr Gereuth in Hintergereuth 

Themen-Dinnerveranstaltungen: neben dem 4-Gänge-Burgmenü werden unter 
anderem Grusel, Murder-Mystery, Feuershow und Magieshows geboten

Konzerte: sowohl atmosphärisch in der Sophienhöhle als auch im Prunksaal 

Kulinarische Besonderheiten:  Whisky-Verkostungen, Wildschweingrillen

GEMEINDELEBEN

Den Antrag auf eine vorübergehende Gaststättenerlaubnis (z. B. für Vereinsfeste) nach § 12 
Gaststättengesetz finden Sie auf unserer Internetseite unter: 

www.ahorntal.de/rathaus/verwaltung/formulare/
Der Antrag muss der Gemeinde mindestens 4 Wochen vor dem Veranstaltungstermin vorliegen!

Wir bitten, bereits bekannte Termine in der Gemeindeverwaltung zu melden.
Veranstaltern wird geraten eine Unfall- und Haftpflichtversicherung abzuschließen.

Aktuelle Events auf www.burg-rabenstein.de/events 
Reservierung unter 09202/9700440, info@burg-rabenstein.de 

oder auf www.burg-rabenstein.de

BURG  RABENSTEIN & SOPHIENHÖHLE
Die Burg Rabenstein bietet regelmäßig Events im Prunksaal der Burg und in der Sophienhöhle an. 
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INFORMATIONEN
Problemmüllentsorgung am 
Samstag, 14.02.2026 

Der Landkreis Bayreuth hat den 
Termin für den Einsatz des 
Umweltmobils in der Gemeinde 
Ahorntal auf 

Samstag, den 14. Februar 2026 
von 09.45 Uhr bis 10.45 Uhr
in Kirchahorn am Festplatz

festgesetzt.

Ein herzlicher Dank an die Feuerwehr 
Kirchahorn, die zwischen Sportplatz und 
Kinderkrippe eine Eisfläche zum 
Schlittschuhlaufen geschaffen hat. 



Durch die Ausführung der Maßnahmen des 
Onlinezugangsgesetzes werden diese Leistungen 
stetig erweitert.

https://www.buergerservice-portal.de/bayern/
ahorntal/

Im Rahmen des Bürgerservice-
Portals haben Sie die Möglich-
keit, Anträge an Ihre örtliche Ver-
waltung zu erfassen und direkt 
an das Bürgerbüro zur weiteren 
Bearbeitung weiterzuleiten.

Grundsteuer A und B
15.02., 15.05., 15.08., 15.11. 

des laufenden 
Jahres

Gewerbesteuer

Verbrauchsgebühren 
(Wasser/Abwasser)

15.02. Abrechnung Vorjahr, 
15.05., 15.08., 15.11. Ab-
schläge für das laufende 

Jahr

Pachten 01.07. des laufenden 
Jahres

Hundesteuer 15.08. des laufenden 
Jahres

Sofern nichts anderes festgelegt wird, gelten ge-
nerell die nachfolgenden Fälligkeiten für Steuern 
und Gebühren:

Bitte geben Sie bei jeder Zahlung die Finanz-
adresse (FAD) oder ggf. das Aktenzeichen an. 
Dies gilt insbesondere, wenn Sie für einen anderen 
Zahlungspflichtigen bezahlen.

Die früheren PK-Nummern wurden durch die Fi-
nanzadresse ersetzt und finden daher keine An-
wendung mehr.
Bitte passen Sie Ihren Dauerauftrag dementspre-
chend an.

Um keinen Fälligkeitstermin zu ver-
passen, ist es geschickt, der Gemein-
de Ahorntal ein SEPA-
Lastschriftmandat zu erteilen. Dieses 
erhalten Sie unter diesem QR-Code: 

Alternativ erhalten Sie das Formular auch in unse-
rer Gemeindeverwaltung.

Achtung: Für einige Forderungen ergeht nur ein-
mal ein Bescheid, der seine Gültigkeit auch für die 
Folgejahre behält. Eine neue Verbescheidung ge-
schieht erst bei Eintritt von Veränderungen.

Online-Dienste:

Fälligkeiten:Wasserversorgung:
Wasserversorgung Ahorntal: 
Christanz, Dentlein, Eichig, Freiahorn, 
Hintergereuth, Hundshof, Hütten, Kirchahorn, 
Körzendorf, Poppendorf, Reizendorf, Volsbach, 
Vordergereuth, Weiher, Windmühle

Härte:   10,5 °dH
Nitrat:  < 0,5 mg/l
pH-Wert: 6,71
Härtebereich: 2 (mittel)
Stand: 06.08.2025

_________________

Wasserversorgung Wiesentgruppe: 
Pfaffenberg, Zauppenberg, Neumühle, Rabenstein 
32 u. 33

Härte:   20,7 °dH
Nitrat:  24 mg/l
pH-Wert: 7,7
Härtebereich: 3 (hart)
Stand: 14.03.2024

_________________

Wasserversorgung Juragruppe: 
Fuchshof, Klausstein, Oberailsfeld, Pfaffenberg 20, 
22 und 30, Rabenstein 34 und Schweinsmühle

Härte:   20,0 °dH
Nitrat:  29 mg/l
pH-Wert: 7,42
Härtebereich: 3 (hart)
Stand: 04.04.2025

_________________

WZV Adlitz, Steifling, Brünnberg: 
Adlitz, Brünnberg

Härte:   9,87 °dH
Nitrat:  < 1 mg/l
pH-Wert: 7,7
Härtebereich:  2 (mittel)
Stand: 29.09.2025

_________________

Die Wasseruntersuchungen finden Sie im Detail 
auf https://ahorntal.de/rathaus/service/ver-und-
entsorgung/ oder zur Einsichtnahme in der 
Gemeindeverwaltung.

5



6

Worum geht es?

Für jedes Grundstück und für jeden 
Betrieb der Land- und Forstwirtschaft 
muss Grundsteuer bezahlt werden. 
Die Höhe der Grundsteuer bemisst 
sich unter anderem nach der Größe 
und der Nutzung des Grundbesitzes.

Auf den Stichtag 1. Januar 2022 wur-
de für jedes Grundstück und jeden 
Betrieb der Land- und Forstwirtschaft 
die Bemessungsgrundlage für die 
Grundsteuer ab 1. Januar 2025 fest-
gestellt. Ändert sich nach dem Stich-
tag 1. Januar 2022 etwas am Grund-
besitz so sind Sie als Eigentümerin 
oder Eigentümer des Grundbesitzes 
gesetzlich verpflichtet, dem Finanz-
amt sämtliche Änderungen anzuzei-
gen. Sie werden dazu nicht gesondert 
aufgefordert. Das Finanzamt prüft an-
schließend, ob sich die Änderung(en) 
auf die Grundsteuerbemessungs-
grundlage auswirken.

Sie müssen das Finanzamt darüber 
informieren, dass
• sich die tatsächlichen Verhältnisse 
des Grundbesitzes (u. a. Fläche, Nut-
zung) geändert haben, z. B.

• Ein Wintergarten wurde ange-
baut.
• Ein Haus wurde abgerissen.
• Die Größe des Flurstücks hat sich 
geändert.
• Das Gebäude ist erstmals denk-
malgeschützt.
• Die bisherige Wohnung wird jetzt 
an eine Arztpraxis vermietet.
• Eine bisher landwirtschaftlich ge 
nutzte Wiese wurde zu Bauland.
• Eine bisher landwirtschaftlich ge 
nutzte Scheune wird jetzt an einen 
Gewerbebetrieb vermietet

• eine wirtschaftliche Einheit neu 
entstanden ist, z. B.

• Ein Mietshaus wurde in Woh-
nungs-/Teileigentum aufgeteilt

• eine bereits bestehende wirt-
schaftliche Einheit erstmals zu be-
steuern ist, z. B.

• Das Bürogebäude wurde bisher  
durch eine Behörde und wird jetzt 
von einer Anwaltskanzlei genutzt.

• eine wirtschaftliche Einheit erst-
mals ganz oder teilweise für steu-
erbefreite Zwecke genutzt wird 

• sich bei einem ganz oder teilweise 
grundsteuerbefreiten Grundbesitz 
die Eigentumsverhältnisse geän-
dert haben

• sich bei einem Gebäude, das auf 
einem fremden Grund und Boden 
steht, die (wirtschaftliche) Eigen-
tümerin oder der (wirtschaftliche) 
Eigentümer geändert hat.

Sie müssen die Änderung(en) auch 
dann anzeigen, wenn diese auf einem 
notariell beurkundeten Vertrag beru-
hen oder Sie eine Baugenehmigung 
beantragen mussten.

Ändern sich nur die Eigentümerinnen 
und Eigentümer, weil der ganze 
Grundbesitz verkauft, verschenkt 
oder vererbt wurde, müssen Sie dies 
nicht anzeigen. In diesen Fällen wird 
das Finanzamt von sich aus tätig. Die 
Anzeigepflicht entfällt aber nur, wenn 
es sich um 
• einen vollständig steuerpflichti-

gen Grundbesitz oder 
• Grund und Boden, der mit einem 

fremden Gebäude bebaut ist,
handelt.

Wer muss die Änderung(en) anzei-
gen?

• Eigentümerinnen und Eigentümer 
eines Grundstücks 

• Eigentümerinnen und Eigentümer 
eines Betriebs der Land- und 
Fortwirtschaft

• bei Grundstücken, die mit einem 
Erbbaurecht belastet sind, die 
Erbbauberechtigten

• bei Gebäuden auf fremdem 
Grund und Boden: 

• für den Grund und Boden: die Ei-
gentümerinnen und Eigentümer 
des Grund und Bodens 

• für die Gebäude: die Eigentüme-
rinnen und Eigentümer des Ge-
bäudes

Gehört der Grundbesitz mehreren 
Personen, genügt es, wenn eine Per-
son die Anzeige abgibt.

Bis wann muss ich die Ände-
rung(en) beim Finanzamt anzei-
gen?

Die Änderungen eines Kalenderjahres 
müssen Sie grundsätzlich bis zum 31. 
März des Jahres abgeben, das auf das 
Jahr der Änderung(en) folgt. 

Beispiel: Ein Anbau wird im Februar 
2027 fertiggestellt. Sie müssen die 
Änderung bis zum 31. März 2028 
beim Finanzamt anzeigen. Sofern Ih-
nen dies nicht rechtzeitig möglich ist, 
informieren Sie bitte frühzeitig Ihr 

Finanzamt und beantragen Sie eine 
Fristverlängerung.

Wie kann ich die Änderung(en) an-
zeigen?

Sie können die Änderung(en) am 
Grundstück bzw. am Betrieb der 
Land- und Forstwirtschaft über
den Vordruck 
• Grundsteueränderungsanzeige 

(BayGrSt 5) oder 
• eine vollständig ausgefüllte 

Grundsteuererklärung (Vordru-
cke BayGrSt 1 bis BayGrSt 4)

anzeigen. 

Die Vordrucke erhalten Sie online un-
ter www.grundsteuer.bayern.de oder 
bei Ihrem Finanzamt. 
Diese können Sie über ELSTER - Ihr 
Online-Finanzamt unter www.elster.
de oder auch in Papierform übermit-
teln. Falls es in einem Jahr mehrere 
Änderungen gab, zeigen Sie diese 
bitte zusammengefasst an. Beim For-
mular Grundsteuererklärung geben 
Sie bitte den Stand nach den Ände-
rungen an.

Was passiert mit der Änderungsan-
zeige?
Das Finanzamt prüft, ob und in wel-
cher Höhe sich die Bemessungs-
grundlage für die Grundsteuer än-
dert. 
Anschließend schickt Ihnen das Fi-
nanzamt neue Bescheide (Bescheid 
über die Grundsteueräquivalenzbe-
träge bzw. den Grundsteuerwert; Be-
scheid über den Grundsteuermessbe-
trag) zu. Zudem teilt es der zuständi-
gen Kommune automatisch die neue 
Bemessungsgrundlage mit. 
Die Kommune schickt Ihnen dann ei-
nen neuen Grundsteuerbescheid zu, 
in dem aufgeführt ist, wie viel 
Grundsteuer Sie künftig zahlen müs-
sen.

Grundsteuer in Bayern
Anzeige von Änderungen
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AUS DEM GEMEINDERAT
Sitzung des Gemeinderates 

am 06.11.2025

Bekanntgaben

Der Erste Bürgermeister gibt 
folgendes bekannt: 

- Der Glasfaserausbau soll im 
oberen Ahorntal in den Orts-
chaften Hinter- und Vorderge-
reuth und anschließend in Kör-
zendorf weitergeführt werden. 
Eine Begehung von Vorder- 
und Hintergereuth hat heute 
stattgefunden.

- Für das Jahr 2025 erhält die 
Gemeinde Ahorntal eine Stabili-
sierungshilfe in Höhe von 
100.000,00 €. Der entsprechen-
de Bescheid mit möglichen 
Auflagen und Hinweisen zu die-
ser Bewilligung liegt allerdings 
noch nicht vor. 

- Seit letzter Woche befinden 
sich die Container des alten 
Rathauses in der Zollauktion. 
Das Mindestgebot liegt für die 
gesamte Anlage lt. Gemeinde-
ratsbeschluss bei 22.000,00 €.

- Unsere Kollegin Frau Margari-
ta Schneider, die seit dem 
01.04.2023 bei der Gemeinde 
Ahorntal beschäftigt ist und in 
der Zeit von Juni 2024 bis Au-
gust 2025 den Beschäftigten-
lehrgang I absolviert hat, hat 
die Abschlussprüfung unter 350 
Prüflingen, von denen 291 die 
Prüfung bestanden haben, auf 
Platz 2 mit der Gesamtprü-
fungsnote sehr gut (1,2) be-
standen. Hierzu möchten wir ihr 
recht herzlich gratulieren und 
wünschen ihr für ihren weiteren 
beruflichen Weg bei der Ge-
meinde Ahorntal alles Gute!   

Wünsche und Anträge

Herr Schoberth teilt mit, dass 
die Batterien der Geschwindig-

keitsmessung leer sind. Er bittet 
darum, die Batterien zu erset-
zen und die Messeinrichtung zu 
versetzen. Die Geschwindig-
keitsmessung soll am Ortsein-
gang von Vordergereuth -von 
Reizendorf kommend- ange-
bracht werden. 

Herr Büttner teilt mit, dass sich 
in Mittelgereuth immer noch 
eine Pfütze auf der Straße ne-
ben einem Wohnhaus bildet. 
Hier müssten Ausbesserungsar-
beiten stattfinden. 

Herr Martin Thiem fragt, warum 
in Hintergereuth ein neues Brü-
ckengeländer gebaut wurde, 
obwohl beschlossen wurde, 
dass hier nur Ausbesserungsar-
beiten gemacht werden sollen. 
Der Erste Bürgermeister teilt 
mit, dass dies eine Entschei-
dung des Bauhofs war, der Auf-
wand für eine Reparatur wäre 
ähnlich hoch gewesen wie für 
das komplett neue Geländer. 

Herr Thiem führt weiter aus, 
dass bei den Bürgerversamm-
lungen im letzten Jahr der Ails-
bach bei Oberailsfeld ange-
sprochen wurde, wo der Bach-
lauf von Sträuchern, Ästen usw. 
hätte befreit werden sollen. 
Herr Questel teilte mit, dass 
dies an die zuständigen Stellen 
weitergegeben wurde, ob die 
Arbeiten erledigt wurden, wisse 
er nicht. 

Weiterhin bittet Herr Thiem um 
Rückmeldung, ob es beim Bau-
gebiet Herrmannswinkel einen 
Bauzwang gab. Herr Questel 
teilt mit, dass er sich diesbezüg-
lich erkundigen wird. 

Sitzung des Gemeinderates 
am 11.12.2025

Bekanntgaben

- Der Erste Bürgermeister teilt 
mit, dass die Arbeiten am Ka-
belzugschacht, der an den 
Oberflächenkanal angeschlos-
sen werden soll, begonnen ha-
ben. 

- Bei den Bürgerversammlun-
gen waren ca. 70 Ahorntalerin-
nen und Ahorntaler anwesend, 
ausdrücklicher Dank geht auch 
an die zahlreich anwesenden 
Mitglieder des Gemeinderates. 

- Herr Questel teilt weiter mit, 
dass die Rathauscontainer für 
ca. 50.000 € verkauft worden 
sind. 

- Termine für die kommenden 
Sitzungen des Gemeinderates 
sind die folgenden: 

12.02.2026,
12.03.2026, 
09.04.2026. 

Beratung und Beschlussfas-
sung über die Jahresbeschaf-
fung der Ahorntaler Feuer-
wehren für das Jahr 2026

Am Mittwoch, den 26.11.2025 
fand die Sitzung des Feuer-
wehrausschusses statt, in der 
über die Jahresbeschaffung der 
Ahorntaler Feuerwehren für das 
Jahr 2026 beraten wurde. 

Federführender Kommandant 
Herr Neubauer ging mit den 
anwesenden Mitgliedern des 
Ausschusses die Jahresbeschaf-
fung Posten für Posten durch. 

Ergebnis der Beratungen war, 
dass der Feuerwehrausschuss 
keine der in der Jahresbeschaf-
fung enthaltenen Positionen 
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zur Streichung empfohlen hat, 
die Kommandanten haben be-
reits im Vorfeld einige Wünsche 
gestrichen, die nicht für zwin-
gend notwendig erachtet wur-
den oder auf die Folgejahre ver-
schoben werden konnten, so-
dass die Kosten der Beschaf-
fung von ursprünglich 
43.392,60 € auf 39.975,28 € und 
für den Unterhalt von 
31.775,48 € auf 29.115,48 € ge-
senkt werden konnten. 

Es wird darauf hingewiesen, 
dass es sich bei den genannten 
Preisen für die Beschaffung je-
weils um Katalogpreise handelt, 
erfahrungsgemäß wird bei einer 
Sammelbestellung noch ein Ra-
batt gewährt. 

Der Erste Bürgermeister erteilt 
zunächst dem federführenden 
Kommandanten Sebastian 
Neubauer das Wort. Dieser 
fasst insbesondere noch einmal 
zusammen, warum bei der Jah-
resbeschaffung insbesondere in 
den Bereichen Waldbrand und 
Ausrüstung für Atemschutz In-
vestitionen zu tätigen sind. 

Gerade die Anzüge für den 
Atemschutz sind so teuer, dass 
die Investitionen, die bei einem 
neuen Hersteller getätigt wer-
den, über 4 bis 5 Jahre verteilt 
werden müssen, so Herr Neu-
bauer auf Nachfrage aus dem 
Gremium. 

Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat beschließt, 
dass im Rahmen der Jahresbe-
schaffung 2026 für die Ahornta-
ler Feuerwehren ein Betrag von 
39.975,28 € für (Ersatz-)Be-
schaffungen und ein Betrag von 
29.115,48 € für den notwendi-
gen Unterhalt der Gebäude und 
Gerätschaften zur Verfügung 
gestellt wird. 

Abstimmungsergebnis: 12  / 1  

Kommunalwahl 2026; Bera-
tung und Beschlussfassung 
über die Höhe des Erfri-
schungsgeldes für Wahlhelfe-
rinnen und Wahlhelfer

Für die allgemeine Gemeinde- 
und Landkreiswahl 2026 am 
08.03.2026 sowie für eine even-
tuell notwendige Stichwahl am 
22.03.2026 ist vom Gemeinde-
rat das Erfrischungsgeld der 
Wahlhelferinnen und Wahlhel-
fer festzulegen. Rechtsgrundla-
ge ist Art. 7 Abs.3 des Gemein-
de- und Landkreiswahlgesetzes 
(GLKrWG), wonach die Gemein-
de eine angemessene Entschä-
digung gewähren kann.  

Die Verwaltung schlägt im Hin-
blick auf die Komplexität und 
den Umfang der Kommunal-
wahl für die Wahl am 
08.03.2026 ein Erfrischungsgeld 
in Höhe von 55,00 € für die je-
weiligen Wahlvorsteher, Schrift-
führer sowie deren jeweilige 
Stellvertreter und eine Entschä-
digung in Höhe von 45,00 € für 
die jeweils vier weiteren Beisit-
zer vor. Sollte am Folgetag die 
Auszählung fortgesetzt werden 
müssen, werden zusätzlich 
20,00 € je Wahlhelfer vorge-
schlagen.

Für eine gegebenenfalls not-
wendige Stichwahl des Bürger-
meisters oder des Landrats am 
22.03.2026 wird wie in den Jah-
ren 2014 und 2020 eine Ent-
schädigung in Höhe von 20,00 € 
vorgeschlagen. 

Bei der vorangegangenen Kom-
munalwahl hat jeder Wahlhelfer 
eine Entschädigung von 45,00 € 
erhalten, für den Folgetag und 
mögliche Stichwahl jeweils 
20,00 € zusätzlich. 

Im Rahmen der Beratung spre-
chen sich einige Mitglieder des 
Gemeinderates dafür aus, aus 
Gründen der Kosteneinsparung 
auf die Erhöhung um 10,00 € für 
Wahlvorsteher und Schriftfüh-
rer zu verzichten, es handele 
sich schließlich um ein Ehren-

amt, das man nicht wegen des 
Geldes machen würde. 

Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat beschließt, 
dass die Wahlvorsteher und 
Schriftführer sowie deren jewei-
lige Stellvertreter ein Erfri-
schungsgeld in Höhe von 45,00 
€ für die Tätigkeit als Wahlhel-
fer am Sonntag, den 08.03.2026 
erhalten. Die weiteren Beisitzer 
erhalten ebenso ein Erfri-
schungsgeld in Höhe von 
45,00 €. 

Für eine am Folgetag fortzuset-
zende Auszählung sowie eine 
eventuelle Stichwahl von Bür-
germeister und/oder Landrat 
wird jeweils eine Entschädigung 
von 20,00 € je Wahlhelfer be-
schlossen. 

Abstimmungsergebnis: 13  / 0  

Beratung über das kommen-
de Dienstfahrzeug der Ge-
meinde Ahorntal

Mit Beschluss des Gemeindera-
tes vom 19.05.2022 wurde der 
Erste Bürgermeister ermächtigt, 
einen Leasingvertrag über eine 
Opel Astra 1.2 Turbo 96 kW Ele-
gance zu einer monatlichen 
Leasingrate von 211,23 € inkl. 
Steuer abzuschließen. Dieser 
Leasingvertrag endet im April 
2026, sodass nun über das wei-
tere Vorgehen in Sachen 
Dienstfahrzeug beraten werden 
sollte. 

Bereits bei den Beratungen zur 
Beschaffung des Opel Astra im 
Oktober 2021 wurde in Erwä-
gung gezogen, ein E-Fahrzeug 
zu beschaffen. Wegen der nicht 
vorhandenen (Lade-) Infrastruk-
tur und der im Vergleich zum 
Verbrenner damals deutlich hö-
heren Leasingraten (Opel Mok-
ka 416,97 € inkl. Steuer) hat sich 
der Gemeinderat damals jedoch 
noch gegen ein E-Fahrzeug 
entschieden. 
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In Sachen Fahrzeuggröße/Fahr-
zeugklasse wird von Seiten des 
Ersten Bürgermeisters und der 
Verwaltung empfohlen, sich im 
bisherigen Rahmen des Opel 
Astra zu bewegen. Eine höhere 
Fahrzeugklasse wird nicht für 
notwendig erachtet, ein Fahr-
zeug mit einem höheren Ein-
stieg wird allerdings, da das 
Fahrzeug auch von Personen 
mit Rückenbeschwerden bzw. 
älteren Personen genutzt wird, 
für sinnvoll erachtet.   

Mitglieder des Gemeinderates 
bitten darum, auch Vergleichs-
angebote über vergleichbare 
Verbrenner einzuholen, damit 
die Kostendifferenz betrachtet 
und bewertet werden kann.  

Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat bittet den Ers-
ten Bürgermeister mindestens 3 
Angebote über das Leasing ei-
nes E-Fahrzeuges oder eines 
Verbrenners in einer vergleich-
baren Klasse zum bisherigen 
Fahrzeug einzuholen, Laufzeit 
wie bisher 3 Jahre, Laufleistung 
bis zu 10.000 km pro Jahr. 

Abstimmungsergebnis: 13  / 0  

Vollzug des Bayerischen Stra-
ßen- und Wegegesetzes 
(BayStrWG); Änderung der 
Widmung der Straße "Raben-
steinweg" im 3. Bauabschnitt 
des Baugebietes Hohbaum-
weg in Kirchahorn

In der Sitzung des Gemeindera-
tes vom 18.04.2024 wurde der 
Rabensteinweg auf Grundlage 
von Art. 3 Abs.1 Nr. 3, Art. 6 und 
Art. 46 des Bayerischen Stra-
ßen- und Wegegesetzes 
(BayStrWG) in zwei Abschnitten 
von 0,180 km und 0,082 Kilo-
metern Länge zur Ortsstraße 
gewidmet. 

Der Bereich westlich des Lud-
wigsweges (jetzige Fl.Nr. 1327 
der Gemarkung Kirchahorn) 
hätte allerdings nicht dem Ra-

bensteinweg zugeschrieben 
werden sollen, sondern dem 
Hohbaumweg. Auch beim Ver-
messungsamt ist die jetzige 
Fl.Nr. 1327 der Gemarkung 
Kirchahorn als Hohbaumweg 
hinterlegt, ebenso wurden die 
Hausnummern von der Ge-
meinde Ahorntal entsprechend 
vergeben.

Es wird daher vorgeschlagen, 
die Widmung der Ortsstraße 
„Rabensteinweg“ entsprechend 
neu zu beschließen und die vor-
herige Widmung des Raben-
steinweges aufzuheben. 

Im Bereich des Bebauungspla-
nes „Hohbaumweg II“ in Kircha-
horn befindet sich im 3. Bauab-
schnitt die Erschließungsstraße 
Rabensteinweg. Ein erster Ab-
schnitt von 0,025 km wurde be-
reits in der Sitzung vom 
21.04.2022 zur Ortsstraße ge-
widmet.

Die Erschließungsstraße Raben-
steinweg erfüllt sowohl tech-
nisch als auch optisch die Merk-
male einer Ortsstraße und ist 
deshalb als solche zu widmen. 

Beschlussvorschlag:
Die Erschließungsstraße „Ra-
bensteinweg“ in Kirchahorn 
wird auf Grundlage von Art. 3 
Abs.1 Nr.3 , Art. 6 und Art. 46 
des Bayerischen Straßen- und 
Wegegesetzes (BayStrWG) auf 
einer Länge von 0,180 km zur 
Ortsstraße gewidmet. Anfangs-
punkt im Osten ist der Beginn 
des Flurstücks 1332/6 der Ge-
markung Kirchahorn, Endpunkt 
im Westen ist der Beginn der 
Einmündung in den Ludwigs-
weg, Fl.Nr. 1329/3. 

Die vorherige in der Sitzung des 
Gemeinderates vom 18.04.2024 
beschlossene Widmung des Ra-
bensteinweges tritt mit Wirk-
samwerden dieser Widmung 
außer Kraft. 

Abstimmungsergebnis: 13  / 0  

Vollzug des Bayerischen Stra-
ßen- und Wegegesetzes 
(BayStrWG); Widmung der 
Straße "Hohbaumweg" im 3. 
Bauabschnitt des Baugebietes 
Hohbaumweg in Kirchahorn

In der Sitzung des Gemeindera-
tes vom 18.04.2024 wurde der 
Rabensteinweg auf Grundlage 
von Art. 3 Abs.1 Nr. 3, Art. 6 und 
Art. 46 des Bayerischen Stra-
ßen- und Wegegesetzes 
(BayStrWG) in zwei Abschnitten 
von 0,180 km und 0,082 Kilo-
metern Länge zur Ortsstraße 
gewidmet. 

Der Bereich westlich des Lud-
wigsweges (jetzige Fl.Nr. 1327 
der Gemarkung Kirchahorn) 
hätte allerdings nicht dem Ra-
bensteinweg zugeschrieben 
werden sollen, sondern dem 
Hohbaumweg. Auch beim Ver-
messungsamt ist die jetzige 
Fl.Nr. 1327 der Gemarkung 
Kirchahorn als Hohbaumweg 
hinterlegt, ebenso wurden die 
Hausnummern von der Ge-
meinde Ahorntal entsprechend 
vergeben.

Es wurde daher zunächst vorge-
schlagen, die Widmung der 
Ortsstraße „Rabensteinweg“ 
entsprechend zu ändern. 

In der Folge wird nun die fol-
gende Widmung des betroffe-
nen Teilbereichs (Fl.Nr. 1327 der 
Gemarkung Kirchahorn) vorge-
schlagen: 

Im Bereich des Bebauungspla-
nes „Hohbaumweg II“ in Kircha-
horn befindet sich im 3. Bauab-
schnitt ein Teil der Erschlie-
ßungsstraße Hohbaumweg. 
Dieser liegt zwischen der beste-
henden Ortsstraße Hohbaum-
weg im Westen, die in Nord-
Süd-Richtung verläuft, und dem 
Ludwigsweg im Osten, der 
ebenfalls in Nord-Süd-Richtung 
verläuft. 

Der betreffende Teilbereich der 
Erschließungsstraße Hohbaum-
weg erfüllt sowohl technisch als 
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auch optisch die Merkmale ei-
ner Ortsstraße und ist deshalb 
als solche zu widmen.

Beschlussvorschlag:
Die Erschließungsstraße „Hob-
baumweg“ in Kirchahorn wird 
auf Grundlage von Art. 3 Abs.1 
Nr.3 , Art. 6 und Art. 46 des 
Bayerischen Straßen- und We-
gegesetzes (BayStrWG) auf ei-
ner Länge von 0,058 km zur 
Ortsstraße gewidmet. Anfangs-
punkt im Westen ist die Ein-
mündung von der Fl.Nr. 87 der 
Gemarkung Kirchahorn in die 
Fl.Nr. 1327 der Gemarkung 
Kirchahorn. Endpunkt im Osten 
ist der Übergang von der Fl.Nr. 
1327 der Gemarkung Kircha-
horn in die Fl.Nr. 1329/3 der 
Gemarkung Kirchahorn (Lud-
wigsweg).  

Abstimmungsergebnis: 13  / 0  

Feststellung der endgültigen 
Herstellung der Erschlie-
ßungsanlagen im 3. Bauab-
schnitt Hohbaumweg II

Die Erschließungsbeitragssat-
zung der Gemeinde Ahorntal 
stellt unter § 9 Abs.1 der Sat-
zung fest, dass die zum Anbau 
bestimmten Straßen dann end-
gültig hergestellt sind, wenn sie 

die nachstehenden Merkmale 
aufweisen: 

1. Eine Pflasterung, eine As-
phalt-, Beton- oder ähnliche 
Decke neuzeitlicher Bauweise 
mit dem technisch notwendi-
gen Unterbau,
2. Straßenentwässerung und 
Beleuchtung,
3. Anschluss an eine dem öf-
fentlichen Verkehr gewidmete 
Straße. 
Die Erschließungsanlagen im 3. 
Bauabschnitt Hohbaumweg II 
erfüllen diese Merkmale seit 
Fertigstellung der Anlagen am 
23.11.2022. 

Nach § 9 Abs.4 gehören zu den 
Merkmalen der endgültigen 
Herstellung der Erschließungs-
anlagen jedoch auch alle Maß-
nahmen, die durchgeführt wer-
den müssen, damit die Gemein-
de das Eigentum oder eine 
Dienstbarkeit an den für die Er-
schließungsanlage erforderli-
chen Grundstücken erlangt. 

Die Gemeinde Ahorntal konnte 
inzwischen auch formal das Ei-
gentum an allen für die Er-
schließungsanlage erforderli-
chen Grundstücken erlangen, 
sodass die Erschließungsanla-
gen im 3. Bauabschnitt Hoh-
baumweg II endgültig herge-
stellt sind. 

Es wird um entsprechende Be-
schlussfassung gebeten.   

Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat stellt fest, 
dass die unter § 9 der Erschlie-
ßungsbeitragssatzung der Ge-
meinde Ahorntal genannten 
Merkmale vollumfänglich erfüllt 
sind und die Erschließungsanla-
gen im 3. Bauabschnitt des 
Hohbaumweges damit endgül-
tig hergestellt sind. 

Abstimmungsergebnis: 13  / 0  

Wünsche und Anträge

Herr Schoberth teilt mit, dass 
der Bericht des Rechnungsprü-
fungsausschusses für 2024 in 
der Sitzung des Gemeinderates 
im Januar 2026 erfolgen soll.

Herr Brendel bittet darum, die 
Situation um die Bushaltestelle 
in Reizendorf, die im Rahmen 
der Bürgerversammlung in 
Kirchahorn angesprochen wur-
de, im Auge zu behalten. Auch 
eine mögliche Überdachung 
der Bushaltestelle in Hundshof.

Herr Büttner bittet darum, die 
Bankette der Straße Reizendorf 
– Vordergereuth herzurichten.   
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Mikrozensus 2026 startet: 
130 000 Bürgerinnen und Bürger werden befragt

Mikrozensus liefert wichtige Daten zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Bevölkerung

Jedes Jahr wird in Bayern – wie im gesamten Bundesgebiet – der Mikrozensus durchge-
führt. Diese Haushaltsbefragung ermittelt Daten zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der 
Bevölkerung. Bundesweit sind ein Prozent der Bevölkerung und damit in Bayern rund 130 
000 Personen auskunftspflichtig. Mit ihrer Teilnahme tragen die Befragten dazu bei, dass 
politische Entscheidungen faktenbasiert getroffen werden können. Die Befragung erfolgt 
als Telefoninterview oder Online-Befragung.

Fürth. Der Mikrozensus ist die größte jährliche Haushaltsbefragung in Deutschland. Im Rahmen dieser Erhebung ge-
ben in Bayern jedes Jahr rund 130 000 Personen in etwa 65 000 Haushalten stellvertretend für alle Bürgerinnen und 
Bürger des Freistaats Auskunft zu ihren Arbeits- und Lebensbedingungen. Damit tragen die befragten Personen dazu 
bei, die wirtschaftliche und soziale Lage der Haushalte zu verstehen und die Lebensbedingungen der Bevölkerung zu 
verbessern. Nur durch verlässliche, qualitativ hochwertige Daten können politische Entscheidungen zum Beispiel zur 
Bekämpfung von Armut, zur Förderung von Kinderbetreuung oder zur Unterstützung von Rentnerinnen und Rentnern 
faktenbasiert und zielgerichtet getroffen werden.

Wer muss teilnehmen und wie läuft die Mikrozensuserhebung ab?
Die Auswahl der zu befragenden Haushalte erfolgt nach einem mathematisch-statistischen Zufallsverfahren, das zu-
nächst Gebäude- bzw. Gebäudeteile für die Teilnahme am Mikrozensus auswählt. Befragt werden die Bewohnerinnen 
und Bewohner dieser Gebäude. Ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte konkretisieren dazu die Stichprobe über die 
Klingelschilder. Dabei können sie sich als Erhebungsbeauftragte des Bayerischen Landesamts für Statistik ausweisen. 
Anschließend werden die ausgewählten Haushalte vom Landesamt für Statistik schriftlich zur Teilnahme am Mikro-
zensus aufgefordert. Mit dem Schreiben werden die Haushalte ausführlich über die Erhebung informiert. Die Fragen 
des Mikrozensus können entweder im Rahmen eines Telefoninterviews oder einer Online-Befragung beantwortet 
werden. Für die Telefoninterviews sind bayernweit etwa 130 Erhebungsbeauftragte im Einsatz, die sorgfältig ausge-
wählt und für die Durchführung der Interviews umfassend geschult wurden. Die Befragungen finden ganzjährig von 
Januar bis Dezember statt.

Es besteht Auskunftspflicht
Fundierte Entscheidungen kann die Politik nur auf Basis verlässlicher und repräsentativer Ergebnisse treffen. Um dies 
zu gewährleisten, besteht nach dem Mikrozensusgesetz Auskunftspflicht. Alle Angaben werden streng vertraulich be-
handelt und ausschließlich für statistische Zwecke verwendet. Dabei werden die Ergebnisse in aggregierter Form ver-
öffentlicht, so dass kein Rückschluss auf einzelne Personen möglich ist.

Hinweise:
Was unterscheidet den Mikrozensus vom Zensus?
Zu beachten ist, dass es sich bei Zensus und Mikrozensus um zwei voneinander unabhängige Erhebungen handelt:
Der Zensus ist die größte amtliche Statistik Deutschlands und findet als eine Art Großinventur der Gesellschaft alle 10 Jahre statt. 
Diese Erhebung dient der Ermittlung der amtlichen Einwohnerzahl. In der Personenbefragung des Zensus 2022 wurden ca. 13 Pro-
zent der Bevölkerung zu demografischen Merkmalen befragt. Zusätzlich wurden in der Gebäude- und Wohnungszählung als Voller-
hebung Merkmale wie Wohnfläche, Heizungsart, Ausstattung und Kaltmiete für alle Wohngebäude und Wohnungen in Bayern 
erhoben.

Der Mikrozensus findet im Unterschied zum Zensus jährlich statt. Mit einem Prozent der Bevölkerung werden deutlich weniger Per-
sonen befragt. Im Mittelpunkt stehen hier Daten zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Bevölkerung sowie deren Entwicklung. 
Auskunftspflicht besteht für beide Erhebungen.

Weitere Informationen:
Ausführliche Informationen zum Mikrozensus finden Sie unter:
https://www.statistik.bayern.de/statistik/gebiet_bevoelkerung/mikrozensus/index.html

Zusätzlich informiert ein Erklärvideo über den Mikrozensus, warum er durchgeführt wird, wie die Haushalte zufällig ausgewählt wer-
den, warum sie mitmachen müssen und was mit ihren Antworten passiert:
statistik.bayern.de/mam/statistik/gebiet_bevoelkerung/mikrozensus/v3-statistischesbundesamt-mikrozensus-de-ut.mp4
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Kinderseite

Braunbären haben ein richtig starkes Näschen. Sie können Futter aus mehreren Kilometern Entfernung riechen. 

Im Winter halten Braunbären Winterschlaf und bleiben viele Monate in einer Höhle. 

Sie lieben Fisch, ganz besonders Lachs. Sie fangen sie mit ihren großen Tatzen direkt aus dem Fluss. 
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Die Gemeinde Ahorntal mit ca. 2.200 Einwohnern im Landkreis Bayreuth 
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit und unbefristet eine/einen

Bauhofmitarbeiter/in (m/w/d)

Das vielseitige Aufgabengebiet der neuen Arbeitskraft umfasst alle Arbeiten im Bauhofbereich 
einschl. Winterdienst, aber auch anfallende Tätigkeiten im Wasser- und Abwasserbereich sowie 
Amtsbotentätigkeiten.

Wir erwarten:
• eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem Handwerksberuf bzw. eine 

entsprechende handwerkliche Qualifikation (z.B. Straßenbauer, Schreiner oder 
Elektrofachkraft)

• vielseitige und umfassende handwerkliche Kenntnisse
• die Fähigkeit zum Führen von Baumaschinen und Arbeitsgeräten 
• zuverlässiges und selbstständiges Arbeiten 
• ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft, auch außerhalb der üblichen Arbeitszeiten 

(z.B. bei der Ableistung des Winterdienstes oder bei auftretenden Schäden) 
• Teamfähigkeit, Organisationstalent und Aufgeschlossenheit gegenüber neuen oder 

wechselnden Aufgaben 
• Ein Führerschein der Klasse CE wäre wünschenswert
• Ansonsten Bereitschaft, den Führerschein der Klasse CE innerhalb der Probezeit zu 

erwerben. 

Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz in Vollzeitbeschäftigung mit einer 
leistungsgerechten Vergütung nach dem TVöD–VKA und den sozialen Leistungen des 
öffentlichen Dienstes.

Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei ansonsten gleicher Eignung bevorzugt 
berücksichtigt.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen 
(Lebenslauf, Schul- und Arbeitszeugnisse, Abschlüsse, Beurteilungen) bis spätestens 20.02.2026 
an die 

Gemeinde Ahorntal, Stichwort "Bewerbung Bauhofmitarbeiter/in", 
Sophienweg 2, 95491 Ahorntal,

Auskünfte erteilt der Geschäftsleiter Herr Adelhardt telefonisch unter 09202/97087718 bzw. per 
Mail unter rene.adelhardt@ahorntal.bayern.de.

www.ahorntal.de
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